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Bericht der Finanzkommission an den Landrat

betreffend Formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes»
2025/94

vom 20. Januar 2026

Das Wichtigste in Kirze

Inhalt der Die formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes» will
Vorlage den Ressourcenausgleich reduzieren, indem die Abschépfung tber dem Aus-
gleichsniveau innert acht Jahren von 60 % auf 40 % gesenkt wird. Gleichzeitig
sollen die Lastenabgeltungen und Kompensationsleistungen des Kantons an die
Einwohnergemeinden an die seit dem Jahr 2015 aufgelaufene Teuerung und in
den Folgejahren jahrlich an die laufende Teuerung angepasst werden.

Der Regierungsrat anerkennt das im interkantonalen Vergleich relativ hohe Umver-
teilungsvermégen des Finanzausgleichs unter den Baselbieter Gemeinden. Er er-
achtet aber den Ansatz als falsch, dass der Kanton eine Entlastung der Geberge-
meinden beim Ressourcenausgleich unter den Gemeinden indirekt querfinanzieren
soll, indem die Lastenabgeltungen des Kantons an die Gemeinden aufgestockt
werden. Zudem beurteilt er die von der Initiative verlangte Reduktion des Ressour-
cenausgleichs aus Sicht der Empfangergemeinden als zu stark. Entsprechend
empfiehlt er die Initiative zur Ablehnung und legt einen Gegenvorschlag vor. Dem-
nach soll die Abschdpfung Gber dem Ausgleichsniveau beim Ressourcenausgleich
von 60 % auf 50 % gesenkt werden. Wéahrend einer Frist von vier Jahren sollen
den Empfangergemeinden Ubergangsbeitrage ausbezahlt werden, die dem Aus-
gleichsfonds entnommen werden sollen. Lastenabgeltungen und Kompensations-
leistungen blieben dabei unverandert (kein Teuerungsausgleich), so dass der Ge-
genvorschlag fur den Kanton kostenneutral ausfallt.

Beratung Im September 2025 hatte die Finanzkommission dem Landrat beantragt, dem An-
Kommission | trag des Regierungsrats zu folgen. Der Landrat wies die Vorlage jedoch an die
Kommission zurtick mit dem Auftrag, den Gegenvorschlag zu Uberarbeiten.

Auf Einladung der Kommission erarbeitete der Verband Basellandschaftlicher Ge-
meinden (VBLG) nun gemeinsam mit der IG Geber- und der IG Empfangerge-
meinden einen Vorschlag fur einen Gegenvorschlag. Dieser wurde in der Kommis-
sion als Antrag eingebracht. Nach ausfuhrlicher Beratung bevorzugte in der Ge-
genuberstellung jedoch eine klare Kommissionsmehrheit weiterhin den Gegenvor-
schlag gemass Landratsvorlage. Bei der Beschlussfassung lehnte allerdings eine
deutliche Kommissionsmehrheit sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag
gemass Landratsvorlage ab. Gemass Kommission soll der Initiative somit kein Ge-
genvorschlag gegentbergestellt und den Stimmberechtigten soll die Ablehnung
der Initiative empfohlen werden.

Fur Details wird auf das Kapitel Kommissionsberatung verwiesen.

Antrag an Die Kommission beantragt dem Landrat mit 9:2 Stimmen ohne Enthaltungen Zu-
den Landrat | stimmung zum von ihr gednderten Landratsbeschluss.
Zum Landratsbeschluss geméass Kommission.
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1. Ausgangslage

Die formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes» will den Ressour-
cenausgleich reduzieren, indem die Abschépfung Gber dem Ausgleichsniveau innert acht Jahren
von 60 % auf 40 % gesenkt wird. Gleichzeitig sollen die Lastenabgeltungen und Kompensations-
leistungen des Kantons an die Einwohnergemeinden an die seit dem Jahr 2015 aufgelaufene Teu-
erung und in den Folgejahren jahrlich an die laufende Teuerung angepasst werden.

Der Regierungsrat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung und legt einen Gegenvorschlag vor.
Demnach soll die Abschdpfung Uber dem Ausgleichsniveau beim Ressourcenausgleich von 60 %
auf 50 % gesenkt werden. Wahrend einer Frist von vier Jahren sollen den Empfangergemeinden
Ubergangsbeitrage ausbezahlt werden, die dem Ausgleichsfonds entnommen werden sollen. Las-
tenabgeltungen und Kompensationsleistungen blieben dabei unveréndert (kein Teuerungsaus-
gleich), so dass der Gegenvorschlag fir den Kanton kostenneutral ausfallt. Fir Details wird auf die
Vorlage verwiesen.

Mit Bericht vom 16. September 2025 hatte die Finanzkommission dem Landrat beantragt, dem
Antrag des Regierungsrats zu folgen, die Initiative abzulehnen und den unverénderten Gegenvor-
schlag anzunehmen. Der Landrat wies die Vorlage am 25. September 2025 jedoch mit

57:14 Stimmen bei 4 Enthaltungen zur Uberarbeitung des Gegenvorschlags an die Kommission
zuriick, verbunden mit dem Auftrag, eine fur alle Gemeinden sowie den Kanton vertretbare Losung
zu erarbeiten, mit der sich eine Volksabstimmung zur Thematik nach Mdglichkeit vermeiden lasst.

2. Kommissionsberatung
2.1 Organisatorisches

Die Finanzkommission beriet die Vorlage am 5. November sowie 3. und 17. Dezember 2025 in
Anwesenheit von Regierungsprasident Anton Lauber, Finanzverwalter Laurent Métraux (ohne

3. Dezember) und Barbara Gafner, Vorsteherin der Finanzkontrolle. Ebenfalls zugegen waren
Miriam Bucher, Generalsekretarin FKD, und Michael Bertschi, Leiter Gemeindefinanzen im Gene-
ralsekretariat der FKD.

Am 3. Dezember 2025 hérte die Kommission eine Vertretung seitens der Gemeinden an, die auf
Einladung der Kommission einen konkreten Vorschlag zum Gegenvorschlag ausgearbeitet hatte.
Die Anhdrungsgaste setzten sich zusammen aus Nadine Jermann, Prasidentin des Verbands Ba-
sellandschaftlicher Gemeinden (VBLG), Markus Eigenmann, Gemeindeprasident Arlesheim / Ver-
tretung IG Gebergemeinden beziehungsweise Vertretung Initiativgemeinden, sowie Michael Wild,
Vize-Gemeindeprasident Oberdorf / Vertretung IG Empfangergemeinden.

2.2. Eintreten
Eintreten war in der Kommission unbestritten.

2.3. Detailberatung
2.3.1  Uberblick

Die Kommission setzte sich erneut vertieft mit der Initiative, dem Gegenvorschlag geméass Land-
ratsvorlage und allfalligen Alternativen dazu auseinander. Zudem liess sie sich von der Direktion
nochmals genauer zur Kostenentwicklung sowie zu den Finanzstromen zwischen Kanton und Ge-
meinden informieren (siehe Kapitel «Kostenentwicklung und Finanzstromes).

Auf Einladung der Kommission legte der VBLG einen gemeinsam mit der IG Geber- und der IG
Empfangergemeinden erarbeiteten Vorschlag zum Gegenvorschlag vor (siehe Kapitel «<Anh6-
rung von VBLG, IG Geber- und IG Empfangergemeinden»). Dieser wurde in der Kommission
zwar als Anderungsantrag zum Gegenvorschlag gestellt, aber abgelehnt. Denn die Kommissi-
onsmehrheit empfand diesen Gegenvorschlag nicht als eine fir beide Gemeindetypen und den
Kanton vertretbare Losung, wie sie der Landrat bei Ruickweisung der Vorlage an die Kommission
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gefordert hatte. Der Vorschlag 16se auch keine Probleme und bringe keine Verbesserung des Fi-
nanzausgleichs mit sich. Die geforderte Reduktion des Abschopfungssatzes wiirde die Empfan-
gergemeinden empfindlich treffen, auch wenn die Senkung weniger stark ausfallen wiirde als bei
der Initiative. Dabei waren diese Gemeinden angesichts ihrer unverschuldeten schwachen Steuer-
kraft eigentlich auf Unterstiitzung angewiesen. Die in diesem Gegenvorschlag vorgesehenen ho-
heren Zahlungen des Kantons bei den Lastenabgeltungen und Kompensationsleistungen wirden
zwar die Reduktion des Abschopfungssatzes fir die Empfangergemeinden teilweise kompensie-
ren. Allerdings k&dme es dabei auf die tatsachliche Teuerung an: Lage die Teuerung tiefer als der-
zeit prognostiziert, waren noch mehr Empfangergemeinden von einem negativen Saldo im Ver-
gleich zum Status quo betroffen und sie missten gleichzeitig h6here Verluste verzeichnen. Bei
alledem ware die Entlastung aufseiten der Gebergemeinden gar nicht unbedingt spurbar. Sie wiir-
den, wenn Uberhaupt, eher von den héheren Zahlungen des Kantons bei den Lastenabgeltungen
und Kompensationsleistungen profitieren. Nach Ansicht der Kommissionsmehrheit wéare es aus
systemischer Sicht allerdings ohnehin falsch, wenn der Kanton eine Entlastung der Gebergemein-
den beim Ressourcenausgleich unter den Gemeinden durch eine Aufstockung der Lastenabgel-
tungen und Kompensationsleistungen vom Kanton an die Gemeinden indirekt querfinanzieren
wirde. Aus Sicht des Kantons kann nach Ansicht der Kommissionsmehrheit bei diesem Gegen-
vorschlag schon aus diesem Grund nicht die Rede von einem Kompromiss sein, zumal der Kanton
an dessen Ausarbeitung gar nicht beteiligt war. Kommt hinzu, dass der Kanton bei diesem Gegen-
vorschlag deutlich hdhere Zahlungen leisten misste als gemass Initiative (siehe Kapitel «Diskutier-
te Anderungen am Gegenvorschlag»).

Nach eingehender Beratung wurde klar, dass die zur Diskussion gestellten Gegenvorschlage im
Landrat kein 4/5-Mehr erreichen wirden und wenn doch, so ware ein Referendum nicht ausge-
schlossen. Entsprechend waére auch nicht zu erwarten, dass die Initiativgemeinden ihre Initiative
zurtickziehen wirden. Somit wirde das hauptsachliche Ziel eines Gegenvorschlags — die Verhin-
derung eines Abstimmungskampfs zwischen verschiedenen Gemeindetypen — verfehlt.

Vor diesem Hintergrund lehnte eine klare Kommissionsmehrheit schliesslich nicht nur die Ini-
tiative und den gemeinsamen Vorschlag des VBLG, der IG Geber- und der IG Empfanger-
gemeinden, sondern auch den Gegenvorschlag gemass Landratsvorlage ab. Folgt der Land-
rat dem Kommissionsantrag, gelangt die Gemeindeinitiative ohne Gegenvorschlag zur Abstim-
mung und dem Stimmvolk wird empfohlen, die Initiative abzulehnen (siehe Kapitel «Zum Land-
ratsbeschluss»).

2.3.2  Kostenentwicklung und Finanzstrome

Die Finanz- und Kirchendirektion zeigte der Kommission auf Anfrage auf, dass die Kostenent-
wicklung in den Gemeinden tatsachlich ein Problem darstelle.

Die unten dargestellten Nettoaufwénde machen laut Direktion knapp 60 % der Kosten der Ge-
meinden aus. In den aufgefiihrten Kostenblécken bestehen Lastenabgeltungen ausser beim Al-
ter, weil dieses bei der Einflhrung des Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2010 noch einen kleine-
ren Kostenblock dargestellt hatte. Im Gegenzug liegt die Zustandigkeit fir den Kostenblock Ge-
sundheit weiterhin allein beim Kanton.

Im Bereich Alter — Pflege, so die Direktion, seien die Betrage aufgrund der Bundesgesetzgebung
gestiegen. Im Bereich Bildung seien die Kosten ebenfalls stark gestiegen. Gemass Auswertung
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sei ein Teil des Kostenwachstums auf die Teuerung und
ein Teil auf die gestiegene Anzahl Kinder zurlickzufihren. Das Wachstum habe seinen Ursprung
damit grosstenteils nicht in Beschliissen auf Kantonsebene. Die Kosten entstiinden dabei nicht pro
Schiler/in, sondern aufgrund der Anzahl Lehrpersonen, so dass der massgebende Indikator die
Klassenbildung sei. In den Jahren 2019-2023 habe die Schiilerzahl pro Klasse auf der Primarstufe
um 0,8 % abgenommen, wahrend sie auf Sekundarschulstufe um 3,9 % zugenommen habe.
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Nettoaufwand der Gemeinden nach Bereichen in Mio. Franken
Wachstum Geschit. Gebundenheit
2016 | 2023 |absolut |in % Bund |Kanton | Total
2110 - Kindergarten 1090 608 1708 22% 0% 95% 95%
2120 - Primarschule 1929] 2437 50.8 26% 0% 95% 95%
2170 - Schulliegenschaften 469 674 205 44% 0% 30% 30%
2190 - Schulleitung und Schulrat 10.7] 230 123] 115% 0% 95% 95%
Bildung 300.4( 3949 94.5 31% 0% 84% 84%
4120 - Pflegeheime 422 755 334 79% 80% 10% 90%
4210 - Ambulante Krankenpflege 245 364 11.9 48% 80% 10% 90%
Alter - Pflege 66.7| 1119 452 68% 80% 10% 90%
5320 - Ergénzungsleistungen AHV 66.7| 295 -37.2 -56% 95% 5%| 100%
5350 - Leistungen an das Alter 09 192 18.2] 1924% 0% 50% 50%
Alter - Soziales 67.7| 487 -19.0 -28% 58% 23% 80%
5720 - Sozialhilfe 706] 655 52 -T% 0% 90% 90%
5790 - Ubriges Sozialwesen 20.1 256 55 27% 0% 50% 50%
5722 - Sozialhilfe Asylbereich 272 50 29| 131% 0% 90% 90%
Soziales 93.0/ 961 3.1 3% 0% 79% 79%

Nach Angaben der Direktion deckt die Lastenabgeltung im Bereich Nicht-Siedlungsflache die
tberdurchschnittlichen Kosten seit 2016 ziemlich genau ab. Demgegeniber hat die Deckung der
Kosten im Bereich Bildung seit 2016 etwas abgenommen, wahrend jene im Bereich Soziales in
ahnlichem Ausmass gestiegen ist.

Kostenunterschiede in den verschiedenen Bereichen
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Kosten und Abgeltungen in Mio. Franken 2016| 2017| 2018 2019 2020 2021 2022| 2023 2024

Uberdurchschnittlicher Nettoaufwand @ 3 Jahren 15.2 15.5 158 16.7| 17.5 17.8 17.5 176 18.2

Bildung |Wachstum seit 2014/16 0.2 06 15 22/ 26 22 24 3.0

Lastenabgeltung Folgejahr 1.7 1.7 1.7 1.7 117 1.7 117 1.7 11.7

Deckung der Gberdurchschnittlichen Kosten in % TT%| 76% 74%| 70%| 67%| 66%| 67% 67% 64%

Uberdurchschnittlicher Nettoaufwand @ 3 Jahren 186/ 192 2000 210 214 20.7 198 19.1| 187

Soziales |[Wachstum seit 2014/16 0.6 1.4 25 28 21 12 05 0.1

Lastenabgeltung und Solidaritétsbeitrag Folgejahr 84 84 1.3 11.3 11.3 11.3 11.3 114 114

Deckung der Gberdurchschnittlichen Kosten in % 45%| 44% 56%| 54%| 53%| 55%| 57% 60% 61%

Uberdurchschnittlicher Nettoaufwand @ 3 Jahren 19 20 20 20 22 24 26 26 27

Nicht-  \wachstum seit 2014/16 0.0 00 o041 03 05 06 07 07
Siedlungs-

fliche |-astenabgeltung Folgejahr 26| 26/ 26/ 26 26 26 26 26/ 26

Deckung der tberdurchschnittlichen Kosten in % | 132%| 131%| 131%| 125%)| 115%]| 107%| 100%| 98%| 96%

Das Problem der Kostentenwicklung auf Gemeindeebene, so die Direktion weiter, kbnne ohnehin
nicht mit einer Anpassung der Lastenabgeltung geltst werden, da es sich dabei lediglich um
Symptombekadmpfung handeln wirde. Um die Ursachen anzugehen und den Gemeinden zu er-
mdglichen, die Kosten besser zu steuern, analysiere die Konsultativkommission Aufgabenteilung
und Finanzausgleich (KKAF) stattdessen die grossen Kostenblocke auf Basis von Angaben der
Direktionen. Der aktuelle Stand der Arbeiten sei, dass die Ergebnisse durch den VBLG plausibili-
siert wirden.
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Im Weiteren listete die Direktion auf Bitte der Kommission bisherige gréssere Zahlungen des
Kantons an die Gemeinden auf:

2011  Ubernahme Sekundarschul-Bauten grosser Sanierungsbedarf
2014  Pensionskassen-Ausfinanzierung CHF 276 Mio. einmalig

2018  «Fairnessinitiative» CHF 45 Mio. einmalig
2020  Steuervorlage 17 (SV 17) CHF 11-13 Mio. jahrlich
2023  VermoOgenssteuerreform CHF 9,5 Mio. jahrlich

Schliesslich erklarte die Direktion der Kommission auf Nachfrage die Auswirkungen eines Steuer-
fusstransfers als Alternative zu den bisherigen Kompensationsleistungen. Die Kompensati-
onsleistungen betriigen ab 2027 total rund CHF 50 Mio., was im Durchschnitt 3,5 Steuerfuss-
prozentpunkten entspreche. Bei Einfliihrung eines Steuerfusstransfers wirde demnach der Kanton
seinen Steuerfuss auf 96,5 % senken, wahrend die Gemeinden ihren Steuerfuss von durchschnitt-
lich 55,3 % auf 58,8 % erhdhen missten. Gemass Bundesgerichtsentscheid konnten die Gemein-
den jedoch nicht zur Erh6hung ihres Steuerfusses verpflichtet werden. Entsprechend ware fir die
Steuerzahlenden nicht gewahrleistet, dass fur sie die Steuern in der Hohe unveréndert blieben.

2.3.3  Uberarbeitung des Gegenvorschlags
- Anhorung von VBLG, IG Geber- und IG Empfangergemeinden

Der VBLG betonte gegenuber der Kommission, es sei ihm sehr daran gelegen, einen Abstim-
mungskampf zwischen Geber- und Empfangergemeinden sowie Kanton zu verhindern. Ein solcher
wuirde die aufgrund der Finanzlagen auf beiden Staatsebenen bereits verharteten Fronten eher
weiter verharten und die Zusammenarbeit belasten.

Der VBLG habe den Auftrag seitens Landrat und Finanzkommission so verstanden, sich mit Ver-
tretern von Geber- und Empfangergemeinden zusammenzusetzen, um einen fir beide Gemeinde-
typen sowie den Kanton tragfahigen Kompromiss zu erarbeiten — was aus Sicht des VBLG gelun-
gen sei. Es gebe fur alle drei zwar eine jeweils bessere Ideallésung, aber alle wiirden auch das
Risiko einer schlechteren Losung tragen, wenn es zu keiner Einigung kame.

Der vorgelegte Kompromiss konzentriere sich auf die zentralen Feststellungen der Ecoplan-Studie
(Reduktion des horizontalen Umverteilungsvolumens und Korrektur der nominal festgelegten Be-
trage im vertikalen Ausgleich) und sei mdglichst einfach und rasch umsetzbar ausgestaltet. Der
Kompromiss bestehe entsprechend aus den folgenden Elementen:

— Reduktion des Abschopfungssatzes von 60 auf 47 %, so dass mehr als die Halfte jedes Uber-
durchschnittlichen Steuerfrankens bei den Gebergemeinden bleibe, wahrend eine weniger
starke Reduktion erfolge, als die Initiative es verlange;

— Erhdhung der Lastenabgeltungen und Kompensationszahlungen um 13,5 %, um die Kosten-
steigerung um 7,4 % vor allem auch aufgrund politischer Entscheide sowie eine Reserve fiir
die Kostenentwicklung in den nachsten Jahren abzudecken; und

— Beschluss der Lastenabgeltungen und Kompensationszahlungen alle vier Jahre durch den
Regierungsrat auf Empfehlung der KKAF.

An der Tagsatzung des VBLG, an der 76 Gemeindevertretungen anwesend gewesen seien, habe
sich eine grosse Mehrheit hinter den Kompromiss gestellt.

Die Vertretung der Initiativgemeinden legte dar, diese seien zu einem Rickzug der Initiative be-
reit, wenn der Landrat mit einem qualifizierten Mehr einen Gegenvorschlag verabschiede, der ge-
nigend nahe an die Initiative herankomme. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn die 15 %-
Limite nicht erhdht werde, der Abschodpfungssatz auf hdchstens 47 % gesenkt werde, die im Ge-

setz festgelegten Beitrdge fir den Lastenausgleich und Kompensationszahlungen mindestens im
Umfang der aufgelaufenen Teuerung seit 2015 erhéht wiirden und deren regelméssige Uberprii-

fung vorgesehen werde.

Die Vertretung der IG Empfangergemeinden gab gegeniuber der Kommission an, eine Umfrage
bei den 69 Empfangergemeinden des Finanzausgleichs 2025 durchgefihrt zu haben. Bei einer
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Rucklaufquote von 77 % hatten 89 % (47 Gemeinden mit 117'000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern) den Kompromiss voll und ganz unterstitzt. 49 Gemeinden seien der Meinung, dass der me-
thodische Fehler beim vertikalen Finanzausgleich dringend zu beheben sei. Denn es kdnne nicht
sein, dass das Risiko von Teuerung und zusétzlicher Kostenlast einseitig den Gemeinden zuge-
schoben werde. Vielmehr misse der Kanton Hand zum Ausgleich bieten. Ein Abschopfungssatz
von 47 % tue den Empféangergemeinden selbstverstandlich weh, sie hatten aber gemerkt, selbst
ebenfalls Hand bieten zu mussen. Durch die Komponenten der Teuerung und der regelmassigen
Uberprifung der zuséatzlichen Kostenlast liege jedoch eine ausgewogene Lésung vor.

In der Fragerunde mit den Gemeindevertretungen ausserte ein Kommissionsmitglied, die vorlie-
gende Initiative umfasse thematisch nur einen kleinen Teil; es stinden noch weitere Initiativen an,
die eine Verteilung von Geldern des Kantons an die Gemeinden fordern wiirden. Somit brauche es
eine Reform des Ganzen, um die Diskussion zwischen Kanton und Gemeinden nachhaltig ab-
schliessen zu kénnen. Der VBLG teilte diese Meinung und gab an, grosse Pakete auch anzugehen
(Bildung, Alter). Vorliegend handle es sich aber um ein Thema, das schon lange diskutiert werde
und bei welchem vielleicht ein erster Knoten geldst werden kdnne. Dabei kdnne ein erstes Signal
des Kantons kommen, dass er die Lasten der Gemeinden sehe und Hand biete zu deren Losung.

Ein Kommissionsmitglied wies darauf hin, dass der durchschnittliche Steuerfuss in den letzten

50 Jahren gesunken sei. Bei steigenden Schilerzahlen sei zudem zu erwarten, dass auch steuer-
pflichtige Eltern hinzukommen wurden. Dabei sei zu bericksichtigen, dass die durchschnittliche
Anzahl von Kindern pro Haushalt abgenommen habe. Auf Nachfrage des Mitglieds bestéatigte der
VBLG, dass nicht nur der Kanton, sondern im Durchschnitt auch die Gemeinden steigende Steu-
erertrage verzeichneten. Allerdings hatten gleichzeitig die Aufwendungen zugenommen. Der Steu-
erertrag sei wohl auch in den Empfangergemeinden leicht gestiegen, aber die Kosten hatten sich
in der gleichen Zeit starker erhoht. Die Vertretung der IG Gebergemeinden fligte an, nach Ver-
schiebung des sechsten Schuljahrs zu den Gemeinden seien die Kompensationszahlung unver-
andert und damit die bis dahin zur Finanzierung des Schuljahrs verwendeten Steuerertrage beim
Kanton geblieben. Daher wiirden die Gemeinden vom steigenden Steuerertrag nicht profitieren.

Auf Nachfrage aus der Kommission erklarten die Vertretungen von VBLG und IG Gebergemein-
den, die Entwicklung der Anzahl Schilerinnen und Schuler sei mit jener der Teuerung vergleich-
bar. Der Kompromiss stelle auf die Teuerungsentwicklung ab, da diese allseits verstandlich sei
und es dazu einen Index gebe.

Weiter fragte ein Kommissionsmitglied, ob die Empfangergemeinden mit tieferen Steuerfliissen
auch schon Uber eine Erhéhung diskutiert hatten. Die Vertretung der IG Empfangergemeinden
wies darauf hin, dass eine Steuerfusserh6hung Einfluss auf den horizontalen Finanzausgleich ha-
be, so dass eine genaue Abwéagung erfolgen misste. Zudem sei eine Erh6hung nicht zielfGhrend,
wenn die Gemeinden attraktiv bleiben wollten. Die Vertretung des VBLG erganzte, das Steuersub-
strat von juristischen Personen sei in vielen der betreffenden Gemeinden vernachlassigbar. Bei
den natlrlichen Personen sei eine Erhdhung erstens politisch nicht ganz einfach und mache zwei-
tens nur kleine Betrage aus. Somit kénnte die Gemeinde bei einer Steuerfusserhéhung fir einen
relativ kleinen Nutzen insgesamt unattraktiver werden.

Schliesslich machte ein Kommissionsmitglied darauf aufmerksam, dass der Kanton die Sekundar-
schulhduser von den Gemeinden Ubernommen und seither zwischen CHF 800 Mio. und

CHF 1 Mrd. in deren Sanierung investiert habe. Ohne die Ubernahme durch den Kanton wére die-
ser Betrag bei den Gemeinden angefallen. Weiter argumentierte das Mitglied, bei Einfihrung der
Kompensationsleistungen hétten alle gewusst, dass es eine Teuerung geben wirde — und den-
noch hatten die Gemeinden der Fixierung der Betrage explizit zugestimmt. Der VBLG entgegnete,
der Wert der Schulhduser sei damals sauber extern geschatzt worden. Was die Teuerung angehe,
kénne man auch sagen, die Gemeinden hatten Hand geboten oder sich tiber den Tisch ziehen
lassen. Das Thema sei nun aber seit 2020 durch die KKAF adressiert worden.
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- Diskutierte Anderungen am Gegenvorschlag

In der Kommissionsberatung wurde der vom VBLG gemeinsam mit der IG Geber- und der IG Emp-
fangergemeinden erarbeitete Vorschlag als Anderungsantrag zum Gegenvorschlag gestellt:

§6
! Eine Gebergemeinde leistet als Beitrag 50 47 % der Differenz zwischen ihrer Steuerkraft und dem Ausgleichsniveau, mul-
tipliziert mit ihrer Einwohnerzahl. Vorbehalten bleibt Abs. 2.

§14

1 Als Beitrage gemass den §§ 11-13 werden insgesamt CHF 22;68-Mie- 25,74 Mio. ausgeschiittet.

2 Der Regierungsrat legt in der Verordnung fiir die §§ 11-13 fest:

a. die Aufteilung der-CHF22;68-Mio- der Betrdge gemass Abs. 1 auf die einzelnen Lastenabgeltungen unter Beriicksichti-
gung der Empfehlungen der Konsultativkommission;

b. ...

§ 14a Regelmassiger Nachvollzug der Kostenentwicklung [neu]
! Der Regierungsrat beschliesst jeweils nach vier Jahren auf Empfehlung der Konsultativkommission Aufgaben- und Fi-
nanzausgleich den Nachvollzug der Kostenentwicklung bei der Lastenabgeltung.

§15b
1 Zur Kompensation der Aufgabenverschiebung «6. Primarschuljahr» leistet der Kanton den Einwohnergemeinden

jahrlich CHF 39,70 Mio,

§ 15¢
1 Zur Kompensation der Aufgabenverschiebung «EL-AHV/EL/IV» leistet der Kanton den Einwohnergemeinden jahrlich
CHF 14:3-Mie. 16,23 Mio.

§ 15e Regelmassiger Nachvollzug der Kostenentwicklung [neu]
! Der Regierungsrat beschliesst jeweils nach vier Jahren auf Empfehlung der Konsultativkommission Aufgaben- und Fi-

nanzausgleich den Nachvollzug der Kostenentwicklung bei den Kompensationen.

§21
[Keine Anderung der Uberschrift = geméss geltendem Recht]

§ 21b (neu)
[Streichung = gemass geltendem Recht]

Dazu wurde ausgefiihrt, es sei wohl niemand glicklich mit diesem Vorschlag — es handle sich
schliesslich auch um einen Kompromiss. Aus Sicht des Kantons bereite der Vorschlag zwar Mihe,
weil er ein Stlck weit erpresst werde, da ansonsten die Empfangergemeinden die Reduktion des
Abschopfungssatzes allein stemmen mussen. Aber angesichts der weiteren Forderungen, die via
Volksinitiativen derzeit an den Kanton herangetragen wirden, bleibe ihm wohl nicht viel anderes
Ubrig, als den Gemeinden entgegenzukommen. Ausserdem zeichne sich derzeit nicht ab, dass
Anderungen am Finanzausgleich ohne einen gewissen Beitrag des Kantons méglich seien, auch
wenn dies aus Sicht des Kantons unschén sein mége. Die Initiative sei insgesamt das grossere
Ubel. Und weil es gelte, einen Abstimmungskampf zwischen den Gemeinden zu vermeiden, sei
legitim und sinnvoll, einen Gegenvorschlag vorzulegen. Wirde der Landrat den Vorschlag mit qua-
lifiziertem Mehr beschliessen, so wirde die Initiative laut Aussage der Initiativgemeinden gegen-
Uber der Kommission zurlickgezogen, was automatisch einen Abstimmungskampf verhindern wur-
de.

In der Diskussion wiesen die Beflirworter des Antrags auf die Situation von Gebergemeinden
hin, die trotz Geblhrenerh6hungen und rigorosen Sparmassnahmen Steuererhtéhungen be-
schliessen missten. Wenngleich die Anliegen von Empfangergemeinden wichtig seien, so muiss-
ten auch jene der Gebergemeinden gehort werden. Immerhin wohne knapp die Halfte der Bevolke-
rung in Gebergemeinden. Nun liege ein unter den Gemeinden ausgehandelter Kompromiss vor,
den auch Empfangergemeinden stiitzten. Der Kanton, zu welchem alle gehdrten, die in einer Ba-
selbieter Gemeinde wohnen, solle den Kompromiss daher ebenfalls mittragen. Damit kbnne das
Thema fir die nachsten Jahre erledigt werden. Andernfalls wirde es wie bisher weitergehen, weil
die Gebergemeinden weiterhin nicht zufrieden waren.
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Die Gegner des Antrags zeigten Verstandnis fur die Gebergemeinden, betonten aber gleichzeitig,
die steuerschwachen Gemeinden des Kantons hétten bereits heute einen sehr hohen Steuerfuss.
Mussten sie diesen weiter erh6hen, ware dies fur sie sehr unglnstig, weil sie dadurch als Wohn-
gemeinde noch unattraktiver wirden. Frustrierend wére dabei, dass eine Steuererhthung fur die
naturlichen Personen weder viel an Mehreinnahmen noch etwas fiir die Steuerkraft bringen wirde.
Abhilfe wirden hdchstens hdhere Steuereinnahmen von Unternehmen schaffen, die jedoch kaum
in die entsprechenden Kantonsteile zu locken seien — sofern dafir Gberhaupt geeignetes Land
verfugbar ware. Nicht einmal eine Fusion mit einer Nachbargemeinde wirde die Steuerkraft ver-
bessern. Haufig schwinge in der Diskussion das Argument mit, die finanzstarken Gemeinden wr-
den ihre Sache einfach besser machen oder sich mehr Miihe geben. Dabei seien sie in der Regel
einfach gross und stadtnah, was keiner Eigenleistung entspreche. Die finanzschwachen Gemein-
den wurden ihre Moglichkeiten in der Regel schon ausschopfen. Daher sei Solidaritat in Form des
Ressourcenausgleichs zwischen den finanzstarken und -schwachen Gemeinden legitim.

Die beantragte Reduktion des Abschopfungssatzes, so die Gegner des Antrags weiter, treffe die
Empfangergemeinden empfindlich, auch wenn die Senkung weniger stark ausfallen wiirde als ge-
mass Initiative. Fir kleine und mittlere Gemeinden seien schon tiefe Betrage aus dem Finanzaus-
gleich substantiell. Demgegeniber wiirden die Gebergemeinden nicht nur von der Reduktion des
Abschopfungssatzes, sondern — gegebenenfalls — zusatzlich von héheren Lastenabgeltungen und
Kompensationszahlungen des Kantons profitieren. Die Anderungen wiirden insgesamt aber gar
nicht zu einer spirbaren Entlastung der Gebergemeinden fuhren. Die Empfangergemeinden hat-
ten dem «Kompromiss» nun nur zugestimmt, weil mit dem Kanton ein Dritter gefunden worden sei,
der ihren Verlust decken solle. Der Kommission lagen zur Initiative, zum Gegenvorschlag gemass
Landratsvorlage, zum gemeinsamen Vorschlag von VBLG, IG Geber- und IG Empfangergemein-
den sowie zu weiteren Alternativen Berechnungen der Direktion vor. Diese wiesen die finanziellen
Auswirkungen fir jede einzelne Gemeinde, fur die verschiedenen Gemeindetypen sowie flr den
Kanton anhand von Daten des Finanzausgleichs der Jahre 2020-2025 aus. Die Gegner des An-
trags machten nun darauf aufmerksam, dass in diesen Berechnungen gestitzt auf die Prognose
von BAK Economics eine Teuerung von 1 % hinterlegt sei. Wirde die Teuerung nicht wie prognos-
tiziert ausfallen, weil die Teuerung effektiv niedriger wére oder weil der Regierungsrat den Nach-
vollzug der Teuerung davon abweichend beschliessen wiirde, waren auch die Beitrage des Kan-
tons an die Gemeinden entsprechend tiefer. Bei einer eingerechneten Teuerung von 1 % entstehe
sowohl bei der Initiative als auch beim Antrag das Gefuhl, der Teuerungsausgleich des Kantons an
die Gemeinden wirde den Verlust der Empfangergemeinden aus der Reduktion des Abschop-
fungssatzes gerade etwa kompensieren. Bei genauer Analyse zeige sich aber erstens, dass immer
eine bestimmte Anzahl an Empfangergemeinden im Vergleich zum Status quo einen klar negati-
ven Saldo zu verkraften hatte (bei Umsetzung des Antrags hatten gemass diesen Berechnungen
die 16 Gebergemeinden einen positiven und 16 von 70 Empfangergemeinden einen negativen
Saldo im Vergleich zum Status quo). Zweitens ware der Effekt Uber alle Empfangergemeinden
hinweg deutlich negativ, wenn die Teuerung unter 1 % zu liegen kdme. Zudem waren in diesem
Fall mehr Empfangergemeinden von einem negativen Saldo im Vergleich zum Status quo betrof-
fen und sie hatten auch héhere Verluste zu verzeichnen. Denn die Reduktion des Abschopfungs-
satzes kame unverandert zum Tragen, wéahrend die Zahlungen des Kantons tiefer ausfallen wr-
den, die bei einer Teuerung von 1 % noch fir teilweise Kompensation gesorgt hatten.

Als weiteres Argument gegen den Antrag wurde vorgebracht, er sei flir den Kanton sogar noch
teurer als die Initiative (unter der Annahme, dass der Regierungsrat mindestens die derzeit fir die
folgenden Jahre prognostizierte Teuerung dann auch tatséachlich nachvollziehen wirde):

Kostenfolgen fiir den Kanton 2027 2034
Gemeindeinitiative CHF 7,0 Mio. CHF 13,5 Mio.
Gegenvorschlag gemass Landratsvorlage CHF 0,0 Mio. CHF 0,0 Mio.
Gegenvorschlag gemass Vorschlag VBLG mit IG | CHF 9,8 Mio. CHF 18,9 Mio.
Geber- und IG Empfangergemeinden
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Dabei gebe es fiir den in der Initiative und im Antrag geforderten Teuerungsausgleich des Kantons
an die Gemeinden weder eine materielle Begriindung noch sei seine Hohe aus konkreten Zahlen
hergeleitet. Die Uberpriifung der Kostenblocke sei noch nicht abgeschlossen und die Lastenabgel-
tung noch nicht validiert. Weil mit Lastenabgeltungen tberdurchschnittliche Lasten und nicht etwa
Kosten ausgeglichen wirden, sei tiberhaupt keine Anpassung an die Teuerung angezeigt. Bei
Einfihrung der Kompensationszahlungen héatten Kanton und Gemeinden bewusst und im Wissen
um eine allfallige spatere Teuerung einen fixen Betrag festgesetzt. Seither seien keine zusatzli-
chen Aufgaben vom Kanton an die Gemeinden tibergegangen. Vielmehr habe der Kanton in ande-
ren Bereichen teilweise hohe Zahlungen an die Gemeinden getétigt. Teuerung und Kostensteige-
rungen aufgrund der Demografie wiirden im Ubrigen nicht nur auf Gemeinde-, sondern auch auf
Kantonsebene anfallen. Umgekehrt wirde nicht nur der Kanton, sondern wiirden auch die Ge-
meinden steigende Steuereinnahmen verzeichnen.

In der Gegeniiberstellung des Antrags gemass Vorschlag des VBLG mit den beiden Gemeinde-
IGs und des Gegenvorschlags gemass Landratsvorlage bevorzugte die Kommission den Gegen-
vorschlag gemass Landratsvorlage in erster Lesung mit 7:5 Stimmen ohne Enthaltungen und in
zweiter Lesung mit 7:3 Stimmen bei 1 Enthaltung.

— Zum Landratsbeschluss

Mit dem Gegenvorschlag geméass Landratsvorlage hatte sich die Kommission bereits bei der ers-
ten Beratung der Vorlage im Sommer/Herbst 2025 eingehend auseinandergesetzt. Damals hatte
sie sich noch klar dafiir ausgesprochen. Im Rahmen der zweiten Beratung der Vorlage wurde al-
lerdings offensichtlich, dass keiner der zur Diskussion stehenden Gegenvorschlage im Landrat das
4/5-Mehr erreichen wiirde. Daher ware auch nicht zu erwarten, dass die Initiative zuriickgezogen
wurde, so dass es zu einer Volksabstimmung Uber Initiative und Gegenvorschlag kdme. Damit
ware das hauptsachliche Ziel eines Gegenvorschlags — die Verhinderung eines Abstimmungs-
kampfs zwischen verschiedenen Gemeindetypen — verfehlt. Vor diesem Hintergrund lehnte
schliesslich eine klare Kommissionsmehrheit nicht nur die Initiative und den gemeinsamen Vor-
schlag des VBLG, der IG Geber- und der IG Empfangergemeinden, sondern auch den Gegenvor-
schlag geméss Landratsvorlage ab.

Folgt der Landrat dem Kommissionsantrag, gelangt die Gemeindeinitiative ohne Gegenvorschlag
zur Abstimmung und dem Stimmvolk wird empfohlen, die Gemeindeinitiative abzulehnen.

Fur den Fall, dass der Landrat entgegen dem Kommissionsantrag einen Gegenvorschlag be-
schliessen sollte, beantragt die Kommission, dem Stimmvolk zu empfehlen, sowohl Initiative als
auch Gegenvorschlag abzulehnen und in der Stichfrage den Gegenvorschlag vorzuziehen.

Uber die Anderungsantrage zum Landratsbeschluss stimmte die Kommission wie folgt ab:

Ziffer | Landratsbeschluss gemass Landratsvorlage Beschluss Kommission
und in der Kommission behandelte Anderungsantrage

1 Die formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzaus- Annahme
gleichsgesetzes» wird abgelehnt. mit 9:1 Stimmen bei 1 Enth.

2 Der Gegenvorschlag des-Regierungsrats zur formulierten Geset- Anderung

zesinitiative in Form der Anderung des Finanzausgleichsgesetzes mit 9:2 Stimmen ohne Enth.
gemass Beilage wird besehlossen abgelehnt.

3 Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die formulierte Gesetzes- | Annahme
initiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes» abzulehnen | stillschweigend

und-den-Gegenvorschlag des-Regierdngsrats anzunehmen.

Eventualantrag im Falle, dass der Landrat entgegen dem Kommis- | Eventualantrag
sionsantrag in Ziffer 2 einen Gegenvorschlag beschliessen sollte: mit 8:3 Stimmen ohne Enth.

Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die formulierte Gesetzes-
initiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes» abzulehnen
und den Gegenvorschlag desRegierungsrats anzunehmen abzu-
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Ziffer | Landratsbeschluss geméass Landratsvorlage Beschluss Kommission
und in der Kommission behandelte Anderungsantrage
lehnen.

4 Ziffer ist obsolet

Eventualantrag im Falle, dass der Landrat in Ziffer 2 einen Gegen-
vorschlag beschliessen sollte:

Fur den Fall, dass sowohl Gegenvorschlag als auch Initiative an-
genommen werden, wird empfohlen, den Gegenvorschlag vorzu-
ziehen.

Eventualantrag
mit 11:0 Stimmen ohne Enth.

3.

Antrag an den Landrat

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 9:2 Stimmen ohne Enthaltung Zustimmung zum
von ihr gednderten Landratsbeschluss.

20.01.2026 / cr

Finanzkommission

Florian Spiegel, Prasident

Beilagen

— Landratsbeschluss (geanderter Entwurf)
— Anderung des Finanzausgleichsgesetzes (Gegenvorschlag; von der Kommission unverander-
ter und von der Redaktionskommission bereinigter Entwurf)

Bericht der Finanzkommission zur Vorlage 2025/94
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von der Kommission geéndert
Landratsbeschluss

betreffend Formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes»

vom Datum wird durch die LKA eingesetzt.

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Die formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes» wird abge-
lehnt.

2. Der Gegenvorschlag zur formulierten Gesetzesinitiative in Form der Anderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes gemass Beilage wird abgelehnt.

3. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, die formulierte Gesetzesinitiative «Teilrevision des
Finanzausgleichsgesetzes» abzulehnen.

Liestal, Datum wird durch die LKA eingesetzt.
Im Namen des Landrats

Der Prasident:

Die Landschreiberin:
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Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Anderung vom [Datum]

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

Der Erlass SGS 185, Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 25. Juni 2009 (Stand
12. September 2023), wird wie folgt geandert:

§ 6 Abs. 1 (gedndert), Abs. 2 (gedndert)

" Eine Gebergemeinde leistet als Beitrag 50 % der Differenz zwischen ihrer
Steuerkraft und dem Ausgleichsniveau, multipliziert mit ihrer Einwohnerzahl.
Vorbehalten bleibt Abs. 2.

2 Eine Gebergemeinde leistet als Beitrag maximal 15 % ihrer Steuerkraft, multi-
pliziert mit ihrer Einwohnerzahl.

§ 6a Abs. 1 (gedndert)

' Eine Empfangergemeinde erhalt die Differenz zwischen ihrer Steuerkraft und
dem Ausgleichsniveau, multipliziert mit ihrer Einwohnerzahl.

§ 21
Ubergangsbeitrige der Revision 2016 (Uberschrift gesindert)

§ 21b (neu)

Ubergangsbeitrige der Revision 2027

1 Zur Abfederung des Ubergangs zum neuen Recht erhalten Einwohnergemein-

den, die durch die neue Regelung schlechter gestellt sind als durch die vorma-

lige Regelung, abgestufte Beitrdge aus dem Ausgleichsfonds (kurz: «Uber-

gangsbeitrage»).

2 Die Ubergangsbeitrage richten sich nach der Differenz zwischen:

a. den effektiv erhaltenen Finanzausgleichsbetragen in den Jahren 2020-
2025 und

b. dennach den neuen Regelungen berechneten, hypothetischen Finanzaus-
gleichsbetragen in den Jahren 2020-2025.

Von der Redaktionskommission bereinigte Fassung


https://bl.clex.ch/data/185/de

2 LRV 2025/94

3 Die Ubergangsbeitrage betragen im Jahr 2027 80 %, im Jahr 2028 60 %, im
Jahr 2029 40 % und im Jahr 2030 20 % der Differenz gemass Abs. 2.

4 Die Differenzbetrage gemass Abs. 2 der betroffenen Einwohnergemeinden
werden in der Verordnung festgesetzt.

Keine Fremdanderungen.

Keine Fremdaufhebungen.

Iv.

Die Anderung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Liestal,

Im Namen des Landrats

der Prasident:

die Landschreiberin: Heer Dietrich



	Bericht der Finanzkommission
	1. Ausgangslage
	2. Kommissionsberatung
	2.1. Organisatorisches
	2.2. Eintreten
	2.3. Detailberatung
	2.3.1 Überblick
	2.3.2 Kostenentwicklung und Finanzströme
	2.3.3 Überarbeitung des Gegenvorschlags
	– Anhörung von VBLG, IG Geber- und IG Empfängergemeinden
	– Diskutierte Änderungen am Gegenvorschlag
	– Zum Landratsbeschluss



	3. Antrag an den Landrat
	Landratsbeschluss

	Änderung Finanzausgleichsgesetz (Gegenvorschlag)

